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Die Invaîidenversicherung (IV) von Frauenseite aus

gesehen

(BSF) Obwohl wir eine gut ausgebildete Invalidenfürsorge haben,

ist der Ruf nach einer eigentlichen Invalidenversicherung, welche dieses

grosse Risiko im menschlichen Leben decken soll, immer lauter geworden.
Art. 34 quater der Bundesverfassung, auf Grund dessen im Jahre 1948

die AHV geschaffen wurde, gibt dem Bunde die Möglichkeit, auch die

Invalidenversicherung einzuführen. Die Arbeit wurde vom Bundesamt

für Sozialversicherung sorgfältig vorbereitet und vom Herbst 1955 bis
November 1956 von einer eidgenössischen Expertenkommission in vie-
len Sitzungen weitergeführt. Die Arbeit dieser Expertenkommission, wel-
eher 6 Frauen angehörten, liegt nun in Form eines Berichtes vor, der den

Kantonen, den grossen Wirtschaftsverbänden und weitern interessierten
Kreisen zur Vernehmlassung zugestellt wurde.

Was stellt dieser Bericht für die kommende Versicherung in Aussicht?

Die IV soll in enger Anlehnung an die AHV ausgebildet werden und
ebenfalls auf einem allgemeinen 0/>/zgzztorzMraz beruhen. Damit wird eine

eigentliche iSozzWraerszcÄerzzrag geschaffen, in welcher es, wie in der AHV,
nicht nur auf die eigenen Einzahlungen ankommt, sondern bei der auch

die öffentliche Hand Beiträge leistet und die Bessergestellten für die Un-
bemittelten einstehen. Wichtig ist ferner, dass &örper/zcAe wzz^ geistige
/rarWzz/ztät «/s Eo/ge ezraer E>zzraMe«C ezrass t/»/«//es oz^er eiraes Ceteris-
gebrechens von der IV umfasst werden sollen. — Der freiwillige Beitritt
der Auslandschweizer zur AHV erstreckt sich auch auf die IV.

Die Art der Beitrags,gzAe/wrag ist der AHV angepasst; die Beiträge
sollen als Zuschlag zu den AHV-Beiträgen bezahlt werden. Die Unselb-

ständigerwerbenden, also auch die Frauen in irgend einer Anstellung,
werden nach dem Projekt künftig statt 2 °/o 2,2 o/o zu bezahlen haben,

die Selbständigerwerbenden 4,4 bis 2,2 o/o, je nachdem sie ein Einkorn-

men von Fr. 7 200.— erreichen oder nicht. — Die nichterwerbstätigen
Ehefrauen und Witwen sind auch in der IV von der Beitragsleistung
befreit.

Während als Leisiwragera bei der AHV einzig Renten in Frage kom-

men, sollen die Leistungen der IV ihrem Sinne entsprechend aus Mass-

nahmen zur Wiedereingliederung und erst dann aus Renten bestehen,

wenn eine bleibende Invalidität vorliegt.
Die Ezrag/iez/eraragsmassrazzAwzera haben den Zweck, die Erwerbsfähig-

keit herzustellen, wiederherzustellen oder zu verbessern bezw. zu erhal-

ten, wenn ihr Verlust mit Sicherheit droht. Hiezu gehören medizinische

Massnahmen, soweit sie zur beruflichen Wiedereingliederung nötig sind,

sowie Gewährung von Hilfsmitteln (Prothesen etc.). Weiter soll durch

Berufsberatung und Arbeitsvermittlung geholfen werden. Die öffentli-
eben Berufsberatungsstellen nehmen sich der leichtinvaliden Jugendlichen
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an; die Arbeitsämter befassen sich mit den leichtinvaliden Erwachsenen;
für Schwerinvalide werden sogenannte Regionalstellen mit speziell ge-
schultern Personal geschaffen. Erstmalige berufliche Ausbildung oder
Umschulung ergänzen die Eingliederungsmassnahmen. — Diese Möglich-
keiten stehen gleicherweise wie andern Invaliden auch den Hausfrauen
offen, denn ihre Arbeitsfähigkeit wird der Erwerbsfähigkeit der andern
gleichgestellt. — Während der Dauer der Eingliederung werden Tag-
gelder ausbezahlt, die sich nach der Erwerbsersatzordnung richten.

Für die Frau als Mutter ist es natürlich eine grosse Beruhigung zu
wissen, dass auch die Invalidität infolge von einbe-
zogen wird. Wenn es auch nach wie vor Sache der Eltern ist, für ihre
geistig oder körperlich gebrechlichen Kinder aufzukommen, so kann
doch durch medizinische Massnahmen (z. B. Operation), durch Sonder-
Schulung etc. vieles getan werden, um einer spätem Erwerbsunfähigkeit
vorzubeugen. Auch die Ausbildung von blinden, taubstummen, geistes-
schwachen Kindern in besondern Heimen und Anstalten gehört hieher.

Neben diesen Massnahmen individueller Art treten solche allgemei-
ner Art wie Unterstützung von Eingliederungsstätten, von Selbsthilfe-
Organisationen, von Fürsorgeinstitutionen für Invalide, von Kursen zur
Ausbildung von Fachpersonal etc.

Kommen Eingliederungsmassnahmen nicht in Frage oder haben sie
nicht den erhofften Erfolg oder erreicht ein geburtsgebrechjiches Kind
das 20. Altersjahr, so werden ausbezahlt und zwar Vollrenten
bei einer Erwerbsunfähigkeit von mindestens 2/3, Halbrenten bei einer
Erwerbsunfähigkeit von mindestens 1/2. Für die Bemessung des Grades
der Erwerbsunfähigkeit wird der Erwerb, den der Invalide ohne Eintritt
der Invalidität hätte erzielen können, mit dem Erwerb verglichen, den
er nun in Ausübung einer ihm zumutbaren Erwerbstät/gkeit noch erzielen
kann. Bei der Hausfrau wird wiederum auf die Arbeitsfähigkeit abge-
stellt, so dass auch sie die Rente erhalten kann. Das ist sehr wichtig, denn
eine Invalidität der Hausfrau von 1/2 — 2/3 bedeutet für die Familie
ganz bedeutende Mehrkosten. In der Regel wird diese Rente allerdings
der Minimalrente entsprechen.

Neben die eigentlichen Invalidenrenten treten die Zosa&greftfe», wel-
che Frau und Kinder eines Invaliden erhalten sollen. Diese Zusatzrenten
entsprechen den Witwen- und Waisenrenten in der AHV, wje überhaupt
die IV im ganzen dem System der AHV angepasst ist. Es ist deshalb zu
bedauern, dass einzig die geschiedene Frau eines Invaliden leer aus-
gehen und nicht entsprechend der geschiedenen Frau in der AHV eben-
falls unter bestimmten Voraussetzungen eine Zusatzrente erhalten soll.

Sind Mann und Frau beide invalid, wie dies z. B. bei Automobilun-
fällen nicht selten vorkommt, so erhalten sie eine Ehepaarinvalidenrente,
ebenso wenn der Ehemann invalid ist und die Frau mindestens 60 Jahre
alt ist.
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Die Anpassung an die AHV kommt vor allem auch bei der Höhe der
Renten zum Ausdruck, damit bei Erreichung der Altersgrenze kein Ab-
sinken erfolgt. Ebenso entsprechen die Zusatzrenten hinsichtlich der Höhe
den Witwen- und Waisenrenten.

Als Ergänzung zu den Renten sind vorge-
sehen, allerdings nicht als gesetzlicher Anspruch, sondern als Leistungen
aus bestimmten Mitteln, welche durch spezialisierte Fürsorgeinstitutionen
ausgerichtet werden.

Auch die Org«wz'Si«A'ozz zfer 7H ist wichtig. Die mehr formalen Ange-
legenheiten sollen durch die Ausgleichskassen der AHV unter Beizug der
privaten Organisationen der Inval'idenhilfe erledigt werden. Daneben
werden IV-Kommissionen bestellt, voraussichtlich je eine pro Kanton.
Sie werden sich mit der Invaliditätsbemessung und der Anordnung von
Eingliederungsmassnahmen sowie mit der Revision von Renten befassen.
Die Zusammensetzung ist wie folgt vorgesehen: ein Arzt, ein Fachmann
der Eingliederung, ein Fachmann für Fragen des Arbeitsmarktes und
der Berufsbildung, ein Jurist und ein Fürsorger. Mindestens ein Mitglied
der Kommission muss weiblichen Geschlechts sein. Auch den früher
erwähnten Regionalstellen soll wenn möglich eine Berufsberaterin/Ar-
beitsvermittlerin angehören. Die Frauen werden also in der IV weit-
gehend mitarbeiten können, abgesehen davon, dass mit den privaten
Fürsorgeinstitutionen, in welchen die Frauen ja stark vertreten sind,
weiterhin als Ergänzung zur IV sehr gerechnet wird.

Die IV wird in der geplanten Form lange nicht alle Wünsche erfül-
len; sie bedeutet aber einen wichtigen Anfang, der ausbaufähig ist. Den
Interessen der Frauen ist Rechnung getragen. Es ist deshalb zu hoffen,
dass sich die Frauen auch dafür interessieren und sich für das Zustande-
kommen dieses wichtigen Sozialwerkes einsetzen.

CHRONIK Schweiz
zfer scAHzeizerzscfe» /zïr <dz'e po/z-

ÄecFte Frazz

Diese am 15. November 1957 gegründete Arbeitsgemeinschaft hat
sich unverzüglich an die Arbeit gemacht. In mehreren Sitzungen von
Vorstand und Kommissionen wurde ein Arbeitsplan aufgestellt für die
Organisation von Referentinnenkursen und Pressedienst und für die Her-
ausgäbe eines Referentinnenführers. Dieser Führer gibt sehr genaue Aus-
künfte über alle Fragen, die sich aus den Vorschlägen des Bundesrates
zur Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen
Angelegenheiten ergeben. Da sich National- und Ständerat im Prinzip
für die Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts in eidgenössi-
sehen Angelegenheiten ausgesprochen haben, ist es unserer Meinung nach
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